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. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, 
mit dem die Strafprozeßordnung 1975 ge

ändert wird (Strafprozeßnovelle 1977) 

Der Na't~on<!Jlrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 2 ,der Strafprozeßordnung 1975, BGBL 
Nr. 631, wird w,ie .folgt geändert: 

,a) Dem Abs. 2 wird toJgender Satz ,angefügt: 
"In den FälLendes § 117 Abs. 2 er,~ter und zwei
ter Satz StGB ist der Ver.1etzte ,auchdanri s·elbslt 
zur AnkLage herechügt, wenn ,der öffentliche 
Ankläger die ®trafh;i:r.e Handhmg deshalb nidlt 
v,erfolgen roann, wdl entweder ,der Velltet~te 
innerhalb der Frist des § 46 Abs. 1 ohne voran
gehende Anfrage des öffentlichen Anklägers un
wide·rruflich erklärt, dieerfordediche Ermächti
gung nicht zu erteilen, odereme der ~ur Ermäch
tigurigerforderlichen Erklärung,en des V,erletz
ten und der diesem vorgesetzten StelLe auf An
frage des öffentlidIen Ankilägers verweigert wird; 
im Falle einer solchen Verweigerung oder bei 
nachträglicher Zurücknahme einer ,der zur Er
mäch,tigung des öffentlichen Anklägers erforder
lichen Erklärungen bestimmt sich der Beginn 

d,er Frist !Zur El'hebung der .AJnkla.ge .für den 
Verletzten nach § 117 Abs. 2 ·}.etzter SatzStGB." 

h) Im Abs. 5 haben der dritte und der vierte 
Satz 2)U Lauten: 

"Die Ermächtigung ~i1t .als verweigert, wenn sie 
niclIt birunen vierzehn Tagen nach Zustellung 
der Anfrag·e ,erteilt wird; im Falte ,der öffent
lichen Beleidigung eines Vierfassung9ffiäßigen Ver
tretungskörpe11S ,tritt an ,die SlleHe der Frist von 
vierzehn Tagen evne Frist von sechs Wochen, in 
die die ,t<!Jgungsfreie Zeüt nimteingerechnet wird. 
Die Ellmächtigung muß sich 'auf eine bestimtnte 
Person beziehen und ist dem Gericht bis· zum 
Beginn der Hauptvemandlung nachzuw.eis,en." 

Artikel II 

{1) Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXX 
in Kmft. 

(2) § 2 Abs. 2 e,we]ter Satz StPO .gilt ,auch für 
die Verfolgung strafharer Handlungen, die vor 
dem·lnkralttreten ,dieses Bundesgesetzes hegan
gen worden sind. 

ArtikellII 

M~t der Vollziehung·dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminii>ter für }us,tiz betmut. 

Erläuterungen 

1. Nach § 117 Abt;. 2 $IlGB ha;t, wenn eine 
strafhare Ha;ndlung gegeri .eli,e Ehre wider einen 
Bea;mten oder wider· einen Seelsorger einer im 
Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesell
schaft während der Ausübung seines Amtes oder 
Dienstes beg,angen wird, der öffentliche Ankläger 
den Täter mit Elimädltigung ,des Verletzten und 
der diesem vorgesetzten Stelle innerhalhder 
sonst dem Verletzten für das Vedangen nach 
Verfolgull,g offe'nstehendenFrist zu verfolgen. 

Das gleiche gilt, wenn eine solche Handlung 
gegen eine der ,g,enannten Personen in Beziehung 
auf eine ihrer Berufshandlungen :in einem Druck
wer;k, im Rundfunk oder sonst ,atUf eine Weis,e 
begangen wird, daß sie ,einer ,hreiten Öff·entlich
keit zugänglich wird. 

Das Gesetz bestimmt nun weiter, daß dann, 
wenn der öffentliclIe Ankläger eine solclIe straf
bare Handlung nicht verfolgt oder von ,der Ver-

586 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 586 der Beilagen 

folgUJrtg~urücktritt,der Ver1e~te s.eJhst zur An
roIage berechtigt ist. Die Fr~st zur Erhebung der 
Anklage heginnt in diesem Fall, sobald der Ver
letzte durch den öffenclichen Ankläger vom 
Unterbldben der VerJolgung oder weiteren Ver
foLgung verständigt worden ist. 

Diese Regelung ha,t sich in ,der Praxis als nicht 
durchwegs zweckmäßig erwiesen. Während si.e 
nämlich für den Fall, daß der AnkJäger ,die Tat 
trotz erteilter Ermächtigung nicht verfolgt (z. B. 
weil er ,die Beweislage für aussichtslos hält) Vor
sorge trifft, läßt si,e - wie die herrschende Auf
fassung aus dem Zusammenhang der beidenim 
vorstehenden Absatz mi~geteihen Sätze er
schließt - den F,aH,daß ,der Verletzte (oder di,e 
ihm vorgesetzte Stelle) ,die erforderliche Er
mächt~gung von vomherein nicht erteilt, unbe
rücksichti,gt, Id. h. der Verletzte ist in diesem Fall 
nicht seIhst zur AnkLage berechtigt. Damit er
scheint aber der Verletztem den Fällen des § 117 
Abs. 2 StGB jnsofern schIechrter :gestellt als in 
j,edem anderen Fall einer gegen seine Ehre ge
richteten strafbaren Handlung, ohne daß diese 
Sch,J,echtersteHung für sinnvoll erachtet oder in 
der mit der vorliegenden Regelung ,an sich ver
folgten Ahsichtdes Gesetzgebers begründet wer
den könnte, zumal das Gesetz die RedltSstel1ung 
des Verletzten in ,den vorliegenden Fällen ja im 
Gegente~l gegenüber ,der Rechtsstel1ung eines 
durch eine strafhare Ha,ndlung in seiner Ehre 
Vedetzten im ,allgemeinen vel'bessern wollte. 

Es soll idaher im Rahmen ,der die Bestimmun
gen des StGB über die Verfolgung strafbarer 
HandLungen auf Verlangendes Verletzten er
gänzenden Regelungen der StPO klargestd}t wer
den,daß in ,den in Rede stehenden Fällen die 
Berechtigung zur Erhebung ,der Priv.at.anklage· 
auch in ,foIgenden Fällen ,g,egehenist: 

a) Wenn ,der Verletzte ·i:nnerhaLb der im § 46 
Abs. 1 StPO für die Stellung eines Ver
folgungsantr,ages hestimmten sechswöchigen 
Frist ohne vorangehende Anfrage ,des 
öffentlichen Anklägers unwiderruflich er
klärt, er «der Verletzte) werde die zur 
V,er,folgung durch den öff,entlichen Anklä
,ger erforderliche Ermächtigung nicht ertei
len. Eine solche Erklärung kann insheson
dere in dem ,auf Einleitung ,der Vorunter
suchung oder auf Bestrafung ,des Täters ge
richteten Antrag (= ,der Priva:tanklage) 
selbst ,a:bgegehen werden; . 

b) Wenn der Verletzte oder die ihm vorge
setzte Stelle auf Anfrage des öffentlichen 
Anklägers die zur Ermächtigung erfor·der
liche Erklärung verweigert. In diesen Fäl
len soll die zuvor erwähnte sechswöchige 
·Frist zur Stellung eines Verfolgung~antra
,ges .für den Verletzten ,erst mit ,dem Zeit
punkt beginnen, in dem . ,der Verletzte 

,durch ,den öffentlichen AmBiger vom 
U n terlbleihen ,der V erfol~g verst:indigt 
W'oI'denist. Eine entsprechende Regelung 
ist hereits im geltenden § 117 Abs. 2 letZlter 
Satz StGB ,für die dort erfaßten Fälleaufge
stellt worden; Zur Vermeidung von Ausle
gungszweifeln soll die Gelwng für ,die vor
liegend ·erfißte Fall.gruppe (Verweigerung 
der Ermächtigung auf Anfr~ge) ausdrück
lich angeordnet werden. Die SteHung, die 
dem Verletzten dadurch eingeräumt wird, 
ist jedenf,aUs für emen Teil der in Betracht 
kommenden FäHe sachlich unbedingt ge
hoten, so insbesondere, wenn der Verletzte 
durch die Anfr.age entmals von der - etwa 
in einer Druckschrif,t ·el'fol~ten - straf
baren HandLung Kenntnis erlangt oder die 
denn VerLetZJten vorgesetzte SteUedie zur 
Ermächtigung erforderuiche Erklärung ver
wei,gel't; in ,den übrigen ,in Betracht kom
menden Fällen liegt darin schon in Anbe
tracht ,der gemessen an der kürzesten Ver-' 
jährungs1frist von einem Jahr (§ 57 Ahs. 3 
StGB) v,erhältnismäßig kurzen Verfolgungs
frist von sechs Wochen jedenfalls keine Un
Ibil<1igtke~t. 

c) w'enn ,eine ,der 'Zur Ermächt~gun:g erforder
lichen Erklärungen des Verletzten oder der 
vorgeset2lten Stelle nachtr:iglich wieder 
zurücmgenommen wird. Daß die Ermächti
gungzur Strafverfolgung (bis zum Schluß 
,der Verhandlung) ~urückgenommen wer
den kann, ist ,im § 2 Abs. 5 StPO allgemein 
angeol'dnet, g,ilt daher auch in den Fällen 
,des § 1.17 Abs. 2 StGB. Zweifelhaft· könnte 
jedoch sein, ob bereits die Zurücknahme 
einer der heiden Ermächtigung!Yerklärungen 
,einer Zurückna>hme . der Ermächtigung 
überhaupt ,gleichzruhalten iSlt. Die vorge
schlagene Ergänrung entscheidet dies·e 
Frage mit Rücmsicht auf die Eig,enart des 
FaLles im bej,ahenden Sinn und stellt zu
gleich die GeLtung der Bestimmung über 
,den ß,eginn,der Verfolgungsfrist mit der 
Verst;indigung des Verletzten ,durch den 
öffentlichen Ankläger auch für diese Fälle 
klar, woz.u in sachlicher Hinsichta:uf die 
Ausführungen unter Buchst. h) hinzuwei
sen ist. 

2. Nach § 2 Abs. 5 StPO hat hei strafbaren 
Handlungen, ,deren Verfolgung nur mit Ermäch
tigun,g des Verletzten st3!ttfindet, der öffentliche 
Ankläger, wenn die Ermächügung nicht schon 
vorliegt, unv,erzügüch anzufra,gen, ob sie erteilt 
wiI'd. Die Ermächtigung gilt als verweigert, wenn 
sie nicht binnen vierzehn Tag,en nach Zustellung 
der Anfrage erteilt wird. Diese Regelung bereitet 
Schwierigkeiten, wenn ~ur Verfolg.ung - wie 
im Falle der. öffentlichen Beleidigung des N atio
nalrates nach § 116 StGB -:- die Ermächtigung 
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sowohl vom ImmunLtätsa.usschuß als iaum odurm 
das Plenum hehanddt wel'den muß, zumal ,in 
der tagungSlfr,eien Ze~t,d. i. in der Regel minde
stens vom 15. Juli bis zum 15 .. September, der 
NationalI1at ,aus diesem Anlaß jeweils zu einer 
außerordentlim'en Tagung einberufen w,erden 
müßte. Bserscheint daher ieine Ergänzung der 
zuvor ,angeführten Regelung samangemessen, die 
für den F'all der B,eleidigungeines verfassungs
mäßigen Vertretungskörpers sowohl eine V.er
längerung ,der vierzehntägigen Frist auf sems 
Women vorsieht als ,aum aus,drücklim bestimmt, 
daß in ,diese Frist ,tagungsfr,eie Zdten nicht einzu
rechnen sind (Art. I Bumst. b). 

3. Zur Vermeidung von Unklarheiten anläß
lim ,des Lnkrafttretens ,der Novelle ,ersm'dnt es 
ang,ebracht, ausdrücklim zu sagen, daß die Rege
lung ,aum für Fälle gelten soll, ,in ,denen die 
stmfhare HandLung zw,ar vor dem Inkrafttre,ten 
der vorgesehenen ErgänZJung des § 2 Abs. 2 StPO 

be~angen worden ist, die, Frist für die Einbrin
gung ,einer Privatanklage aber nom off'ensteht 
(Art. II Albs. 2). Da es sim beim Recht zur Ver
folgung einer stl"a,fbaren Han,dlung weder darum 
handelt, eine bisher straflose Handlung mit 
Smlfe überhaupt oder eine hisher mit geringer 
Strafe bedrohte Handlung mit strengerer Strafe 
zu bedrohen, liegt in ,dieser Reg,elung kein Ver
stoß gegen das in Art. 7 ,der Konvention zum 
Smutz ,der Mensmenr,emte und Grrundfr.eiheiten, 
BGB!. NI'. 210/1958, verfassungsgesetzlich ver
ankerte Rückwirkungsverbot. 

4. Die Zuständigkeit des Bundes zur Ed,assung 
des hiem~t vorgelegten Gesetzentwurf,es beruht 
auf Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG ("Stl"afr,echts
w,esen"). 

5. Mit der VoHziehung des Gesetzes wel"den 
hinsichthm der Einnahmen 'Und Ausg,ahendes 
ß.undes im Er,gebnis keine .Anderungen ,eintreten. 

Gegenüberstellung der durch den Entwurf berührten Gesetzesstellen 

Ge 1 t end ,e s R e c h t: 

I. Strafgesetzbuch, BGBI. NI'. 60/1974 

§ 117. (2) W,ird eine strafbare Handlung gegen 
die Ehre wider ,e~nen Bea.m1Jen oder wider einen 
Seelsor;ger ,einer im Inland bestehenden Kirme 
oder Religionsgesellsmaft während der Aus
übung seines. Amtes oder Di,ensltes hegangen, 
so hat der öff,entlime· Ankläg,er iden Täter mit 
Ermächti,gung des Verletzten rund der diesem 
v,orgesetzten Stelle innerhaLb dersons't ,d.em Ver
letzten für das Verlang;en nam Verfolgung 
offensltflhenden Frist zu verfol&en. Das gleime 
gilt, wenn eine solche Handlung gegen ,eine der 
genannten Personen in Beziehrung auf eine ihrer 
Ber,ufshandlun,genin einem Druckwerk, im Rund
funk oder sonst 'auf eine Weise heg,angen wird, 
daßsLe einer hreL'ten öffentlimkeit zugän,glim 
wifld. Der Verletzte ist jederz'eit beremtigt, sim 
der Anklag,e anzusd1ließen. Verfol~ der öffent
liche Ankläger eine solme strafhare Handlung 
nimt oder tritt er von der Verfolgung zurück, 
so ist der Veflletzte selbst ZJur Anklage beremügt. 
Die Frist Z'Ur Erhebung der Anklage beginnt in 
diesem FaH, sobaldcLer VerLetzte durm den 
öffentlimen Ankläger vom Unterbleiben ,der 
Verfolgung oder weiteren VerfoLgung v,erständigt 
wor,den ist. 

11. Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631 

Vorigeschlagene N'euf'assung: 

Unverändert. 

§ 2. (2) Ist eine strafbare Handlung nur auf § 2. (2) Ist eine strafbare Handlung nur auf 
Verlangen ,des Verletzten oder eines 'anderen Be- Verlangen ,des Verletzten oder eines ,anderen Be-
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Ge 1t e n cl ,e s Re e h t: 

teilig,ten iZIU verfolgen, so kommtdiesemdi,e Er
hebung derPrw,atanklag,e ,zu. 

(5) F~ndet ,die V,erfolgung nur mit Ermächti
gung ,des Vedetzten oder eines .ander,en Beteilig
ten statt, so h<lJtder öifenrtliche Ankläger, we1lll 
die Ermächtigung nicht schon vocliegt, unverzüg
lich anzufragen, ob sie erteilt werde. Die Er
klärung, sich dem Stl1a,fv,el1f,a!hren als Pr~vatbe
te~ligter ,anzuschließen, gilt aLs Ermächtigung. 
Die El1ffiächtigung gilt als verweigert, wenn sie 
nicht hinnen vierzehn Tagen nach Zustellung der 
Anfr,age erteilt wird. Sie muß sich auf eine be
stimmte Person heziehen und i,st dem Gericht bis 
zum Beginn ,der Hauptverhandlung nachzuwei
sen. Die Ermächtigung kann bis zum Schluß der 
VerhandLun.g :zurückgenommen wer,den. 

Vorge:se,hJ.agen,e. Neuf,assung: 

teiligten !Zu verfolgen, 500 kommt diesem die Er
hebung ,der Priv,a;tanklage z,u. In ,den Fällen des 
§ 1,17 Abs. 2 ,erSiter und zweiter Satz StGB ist 
der Ve1"letzte ,auch dann seLbst .zur Anklage ,be
rechtigt, wenn ,der öffentliche Ankläger die 
strafbare Handlung deshalb nicht verfolgen kann, 
weil ,entweder der Verletzte innerhalb der Fri:>t 
,des § 46 Abs. lohne vorangehende Anfra.ge des 
öffentlichen A,nklägers unwidenmflicherklärt, 
die ,erforderliche Ermächltigung nicht zu erteilen, 
oder eine der 21ur Ermächtigung ,erforderlichen 
Erldärungen des Verletzten ,und der diesem vor
gesetzten Stelle auf Anfr,agedes öif.entlichen An
klägers verweigert wird; ;im Falle ein,er solchen 
Verweig,erung .oder bei nachträglicher Zurück
nahmeeiner der zur Ermächtigung des öifent
lichen Anklägers erforderlichen Erklärungen be
stimmt sich der Beginn der Frist zur Erhebung 
der Anklage .für ,den V,er1etz~en nach § 117 
Abs. 21etZiter Satz StGB. 

(5) F~ndet ,die V,erfolgung nur mit Ermächti
gungdes Vedetzten oder eines ,ander,en Beteilig
ten statt, so h<lJtder öifenrtliche Ankläger, wenn 
die Ermächtigung nicht schon vOl1liegt, unverzüg
lich anzufra:gen, ob sie erteilt werde. Di,e Er
klärung,sich dem Strafv,eI"f,ahren als Privatbe
teiligter 'anzuschI.ießen, gik 'ails Ermächtigung. 
Die EJ:'lmächltigung gilt als verweigert, w,enn sie 
nicht hinnen vierzehn Tagen nach Zustellung ,der 
Anfrage erteilt wir,d; im FaLle der öffentlichen 
Beleidigung 'eines verf,assungsmäßigen Vertre
tungskörpers tr~tt .an di,e Stelle ,der Frist von 
vierzehn Tagen eine Frist von sechs Wochen, 
in ,die die 1Jagungsheie Zeit nicht eingerechnet 
wird. Die EJ:'lmächtigung muß sich 'auf eine be
stimmte Person beziehen und ist dem Gericht 
bis zum Beginn der Hauptv'~l'1hal1Jdhmg nachzu
weisen. 
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